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Baden-Württemberg geht eigenen Weg

Sehr geehrte Mandanten,

einer der wenigen Bereiche, bei denen man noch erhebliche

Aufwendungen steuermindernd berücksichtigen kann, ist die

doppelte Haushaltsführung.

Gerade hier gab es in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Urteile,

die jedoch an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden. Dennoch

soll auf ein Wahlrecht hingewiesen werden, das häufig leider

untergeht und dabei zukünftig wichtiger werden könnte.

Wer nämlich Werbungskosten für eine doppelte Haushaltsführung

hat, kann maximal die Entfernungspauschale für eine tatsächlich

durchgeführte Heimfahrt in der Woche ansetzen. Wer mehr als eine

Heimfahrt wöchentlich durchführt, hat jedoch noch eine weitere

Option. Er kann wählen, ob anstelle der Mehraufwendungen für die

doppelte Haushaltsführung die mehrfachen Heimfahrten mit der

Entfernungspauschale angesetzt werden. Das Wahlrecht ist dabei

vollkommen unumstritten, weil es sogar Eingang in die amtlichen

Verwaltungsanweisungen in R 9.11 Abs. 5 der Lohnsteuerrichtlinien

gefunden hat.

Ob dies günstiger ist, bestimmt der Einzelfall. Insbesondere wenn

jedoch nach Ablauf der ersten drei Monate der doppelten

Haushaltsführung keine Verpflegungsmehraufwendungen mehr

berücksichtigt werden dürfen, die Unterkunftskosten vor Ort gering

sind und/ oder die Entfernung zur Heimat weit ist, kann sich eine

deutlichere Steuerersparnis ergeben.

In Zukunft könnte sich das Wahlrecht noch mehr lohnen, da ab 2021

im Rahmen der Entfernungspauschale 35 Cent (anstatt aktuell 30

Cent) ab dem 21. km angesetzt werden dürfen. Eine weitere

Erhöhung ist zudem ab 2024 geplant. Mit dem spitzen Bleistift

nachzurechnen, kann daher lohnend sein.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke

Hank und Partner mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Hagenbacher Ring 127 , 74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791/95031-0 | Telefax: 0791/95031-11

http://www.hank-und-partner.de

info@hank-und-partner.de
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.9.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
Einkommensteuer

■
Kirchensteuer

■
Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.9. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

September ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.9.2020.

Erstausbildung: Keine Werbungskosten

Aufwendungen für die Erstausbildung sind ab dem

Veranlagungszeitraum 2004 nicht (mehr) als Werbungskosten

abziehbar, wenn das Studium nicht im Rahmen eines

Dienstverhältnisses stattfindet. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH)

klar.

Eine Studentin hatte Aufwendungen für ihr Erststudium als

Werbungskosten geltend gemacht. Da sie in den Streitjahren keine

beziehungsweise nur geringfügige Einkünfte erzielte, wollte sie die

dadurch entstehenden Verluste mit künftigen, nach dem Studium

erzielten Einkünften verrechnen. Der BFH wollte der Klage der

Studentin stattgeben, sah sich daran aber aufgrund des § 9 Absatz 6

Einkommensteuergesetz (EStG) gehindert, der mit Wirkung ab dem

Veranlagungszeitraum 2004 in das EStG aufgenommen worden ist.

Danach sind die Aufwendungen für eine Erstausbildung nicht als

Werbungskosten abziehbar. Deren Abzug komme nur als

Sonderausgaben begrenzt auf 4.000 Euro beziehungsweise ab dem

Jahr 2012 auf 6.000 Euro in Betracht. Da der Sonderausgabenabzug

nicht zu einem vortragsfähigen Verlust führt, wirkten sich –wie auch

im Fall der Studentin – die Aufwendungen auf Grund der während

der Ausbildung erzielten geringen Einkünfte regelmäßig nicht

beziehungsweise nicht in vollem Umfang steuerlich aus.

Der BFH hielt § 9 Absatz 6 EStG für verfassungswidrig und holte im

Rahmen eines so genannten Normenkontrollverfahrens die

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) ein. Nachdem

das BVerfG mit Beschluss vom 19.11.2019 (2 BvL 22-27/14)

entschieden hatte, dass der Ausschluss des Werbungskostenabzugs

von Berufsausbildungskosten für eine Erstausbildung außerhalb eines

Dienstverhältnisses mit dem Grundgesetz vereinbar ist, hat der BFH

das zunächst ausgesetzte Verfahren der Studentin wieder

aufgenommen und deren Klage abgewiesen.

Beim ihm sei eine Vielzahl von Revisionen zu derselben Rechtsfrage

anhängig gewesen, so der BFH. Die Revisionen hätten ebenfalls den

Werbungskostenabzug der Aufwendungen für das Erststudium sowie

insbesondere den Werbungskostenabzug der Aufwendungen für die

Pilotenausbildung betroffen, die außerhalb eines Dienstverhältnisses

stattfand. Diese Verfahren seien nach der Entscheidung des BVerfG

auf entsprechenden rechtlichen Hinweis des BFH zurückgenommen

und durch Einstellungsbeschluss erledigt worden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.02.2020, VI R 17/20

Grundsteuerreform: Baden-Württemberg geht

eigenen Weg

Baden-Württembergs Kabinett hat ein Landesgrundsteuergesetz auf

den Weg gebracht. Dieses sieht eine modifizierte Bodenwertsteuer

vor und weicht damit komplett vom Bundesrecht ab. Dies ist

aufgrund einer Öffnungsklausel im Grundsteuerreformgesetz des

Bundes möglich.

Am 10.04.2018 hatte das Bundesverfassungsgericht das

Bewertungssystem der bisherigen Grundsteuer für verfassungswidrig

erklärt. Dem Gesetzgeber räumte es eine Frist bis Ende 2019 ein, um

eine neue Regelung zu treffen. Für die Umsetzung gilt eine weitere

Frist bis Ende 2024. Ab 01.01.2025 muss die reformierte

Grundsteuer angewandt werden.
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Ende 2019 wurde auf Bundesebene ein Grundsteuerreformgesetz

verabschiedet. Beim Bundesmodell fließen in die Berechnung der

Grundsteuer der Bodenrichtwert, die Grundstücksfläche,

Immobilienart, Nettokaltmiete, Gebäudefläche und das Gebäudealter

mit ein.

Baden-Württembergs Bodenwertmodell basiert dagegen im

Wesentlichen auf nur zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem

Bodenrichtwert. Für die Bewertung werden beide Werte miteinander

multipliziert. In einem weiteren Schritt wird eine gesetzlich

festgelegte Steuermesszahl angewandt – modifiziert nach der

Nutzung des Grundstücks. Für überwiegend zu Wohnzwecken

genutzte Grundstücke gibt es einen Abschlag. "Es ist uns wichtig, dass

Wohnen im Durchschnitt nicht teurer werden darf", sagte

Baden-Württembergs Finanzministerin Edith Sitzmann (Bündnis

90/Die Grünen). Mit dem Bodenwertmodell löse neu geschaffener

Wohnraum keine höhere Besteuerung aus. Denn die Gebäudefläche

spiele bei der baden-württembergischen Grundsteuer grundsätzlich

keine Rolle.

Die bisherige Grundsteuer basiert auf den so genannten

Einheitswerten: Im Westen Deutschlands stammen diese

Grundstückswerte von 1964, im Osten von 1935. In seiner

Entscheidung vom 10.04.2018 hat das BVerfG die Werte als veraltet

und verfassungswidrig beurteilt. Deshalb müssen Grundstücke nun

neu bewertet werden – allein in Baden-Württemberg sind dies in den

kommenden Jahren 5,6 Millionen Steuerobjekte.

Finanzministerium Baden-Württemberg, PM vom 28.07.2020

Einfuhr medizinischer Geräte: Mehrwertsteuer- und

Zollerleichterungen verlängert

Die Europäische Kommission hat am 23.07.2020 beschlossen, die

vorübergehende Befreiung von Zöllen und Mehrwertsteuer auf die

Einfuhr medizinischer Geräte und Schutzausrüstung aus Drittländern

bis Ende Oktober 2020 zu verlängern. Damit will sie den Kampf gegen

das Coronavirus unterstützen.

Die Zollbefreiung umfasst Masken und Schutzausrüstungen sowie

Testkits, Beatmungsgeräte und andere medizinische Geräte. Damit

wird die anfängliche Frist von sechs Monaten um weitere drei Monate

verlängert.

Am 11.06.2020 konsultierte die Kommission alle Mitgliedstaaten

sowie das Vereinigte Königreich zur Notwendigkeit der Verlängerung

und beantragte diese. Die Erleichterung gilt ohne Unterbrechung bis

zum 31.10.2020.

Europäische Kommission, PM vom 23.07.2020

Herabsetzung eines Verspätungszuschlags im

Klageverfahren erfordert erneute

Ermessensausübung

Die aufgrund einer Minderung der Steuerfestsetzung erfolgte

Herabsetzung eines Verspätungszuschlags im Klageverfahren ist

rechtswidrig, wenn das Finanzamt hierzu keine erneuten

Ermessenserwägungen anstellt. Dieser Ansicht ist das Finanzgericht

(FG) Münster.

Das Finanzamt setzte die Einkommensteuer des Klägers für 2016

mangels Abgabe einer Steuererklärung aufgrund geschätzter

Besteuerungsgrundlagen fest. Zugleich setzte es einen

Verspätungszuschlag fest. Im Rahmen der Entscheidung über den

hiergegen eingelegten Einspruch führte das Finanzamt aus, dass der

Verspätungszuschlag lediglich 2,89 Prozent der festgesetzten Steuer

betrage. Ferner verwies es auf das Abgabeverhalten des Klägers in

der Vergangenheit, auf seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und

die lange Dauer der Verspätung.

Nachdem der Kläger im laufenden Klageverfahren, das sich auch auf

die Steuerfestsetzung bezog, eine Einkommensteuererklärung

eingereicht hatte, setzte das Finanzamt die Einkommensteuer herab.

Zugleich verminderte es auch den Verspätungszuschlag, ohne

erneute Ermessenserwägungen darzulegen.

Das FG hat der Klage stattgegeben. Es führt aus, dass die Festsetzung

des herabgesetzten Verspätungszuschlages zum Gegenstand des

Klageverfahrens geworden sei. Die Voraussetzungen für die

Festsetzung eines Verspätungszuschlags lägen zwar weiterhin vor.

Das Finanzamt habe jedoch bei der Herabsetzung das ihm durch §

152 Absatz 1 Satz 1 Abgabenordnung (alter Fassung) eingeräumte

Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt. Werde die festgesetzte

Steuer, auf die sich der Verspätungszuschlag bezieht, herabgesetzt,

habe der Betroffene einen Rechtsanspruch auf eine wiederholte

Prüfung und eine vollständig neue Ermessensentscheidung. Die in

der Einspruchsentscheidung enthaltenen Erwägungen bezögen sich

lediglich auf die ursprüngliche Festsetzung des

Verspätungszuschlags. In Bezug auf die Herabsetzung seien dagegen

keine erneuten Ermessenserwägungen erkennbar.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 09.04.2020, 5 K 908/20
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Wirecard: Übersicht über parlamentarische Fragen

und Antworten

Auf der Internetseite

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/2020-07-30-fragen-und-antworten-zum-fall-wirecard.html

hat das Bundesfinanzministerium (BMF) eine Übersicht über

parlamentarische Fragen und Antworten zum Fall Wirecard

zusammengestellt, die laufend aktualisiert wird.

Das BMF erklärt dazu, die mutmaßlich betrügerische Praxis des

Unternehmens Wirecard müsse transparent und lückenlos aufgeklärt

werden. Das Bundesministerium der Finanzen werde diese Aufklärung

weiterhin vorantreiben und die Abgeordneten des Deutschen

Bundestages uneingeschränkt bei ihrer Aufklärungsarbeit

unterstützen.

Der Fall Wirecard habe gezeigt, dass das bisherige System der

Bilanzkontrolle bei der Aufdeckung von Bilanzmanipulationen an

seine Grenzen stößt. Deshalb habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz

einen 16-Punkte-Plan auf den Weg gebracht, um weitreichende

gesetzgeberische Reformen anzustoßen. Die Vorhaben würden derzeit

in der Bundesregierung erörtert. Sie sollen dafür sorgen,

Schwachstellen bei der Bilanzkontrolle zu beseitigen,

Schutzmechanismen zu verbessern und Schlupflöcher zu schließen.

BMF, Mitteilung vom 5.8.2020

Handwerker und haushaltsnahe Dienstleistungen:

Kosten verringern nur die tarifliche Einkommensteuer

Wer Aufwendungen für Handwerker oder eine Haushaltshilfe hat,

kann diese Kosten in der Steuererklärung angeben. Gemäß § 35a

EStG wird dann die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt.

Geklagt hatte ein Ehepaar, das Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus Vermietung und

Verpachtung sowie sonstige Einkünfte hatte. Die Summe der

Einkünfte sowie das zu versteuernde Einkommen waren negativ.

Daneben erzielte das Ehepaar aber auch (positive) Einkünfte aus

Kapitalvermögen. Teilweise unterlagen diese Einkünfte dem

Kapitalertragsteuerabzug, teilweise sind sie gemäß § 32d Abs. 3 EStG

in die Einkommensteuerfestsetzung mit dem gesonderten Steuertarif

gemäß § 32d Abs. 1 EStG eingegangen.

In der Steuererklärung machte das Ehepaar Aufwendungen für

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen im Privathaushalt in

Höhe von 25.379 Euro, für haushaltsnahe Dienstleistungen in Höhe

von 424 Euro und für Handwerkerleistungen in Höhe von 6.482 Euro

geltend.

Diese wurden vom Finanzamt nicht anerkannt, da der

Einkommensteuerbescheid auf Null Euro lautete.

Nach § 35a Abs. 1 EStG ermäßigt sich die tarifliche

Einkommensteuer für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei

denen es sich um eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) handelt,

um 20%, höchstens 510 Euro, der Aufwendungen des

Steuerpflichtigen.

Für andere als in Abs. 1 dieser Vorschrift aufgeführte haushaltsnahe

Beschäftigungsverhältnisse oder für die Inanspruchnahme von

haushaltsnahen Dienstleistungen, die nicht Dienstleistungen nach

Abs. 3 dieser Vorschrift sind, ermäßigt sich die tarifliche

Einkommensteuer auf Antrag um 20%, höchstens 4.000 Euro, der

Aufwendungen des Steuerpflichtigen (§ 35a Abs. 2 Satz 1 EStG).

Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für

Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen

ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer um 20% der

Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um 1.200

Euro (§ 35a Abs. 3 Satz 1 EStG).

Entsprechende Kosten lagen hier zwar vor, eine Ermäßigung der

tariflichen Einkommensteuer kam aber dennoch nicht in Betracht.

Denn die tarifliche Einkommensteuer lag ja bereits bei Null.

Tarifliche Einkommensteuer ist der Steuerbetrag, der sich aus der

Anwendung des Einkommensteuertarifs gemäß § 32a EStG auf das

zu versteuernde Einkommen nach § 2 Abs. 5 EStG, in das

Kapitalerträge nach § 32d Abs. 1 EStG und § 43 Abs. 5 EStG nicht

einzubeziehen sind (§ 2 Abs. 5b EStG), ergibt.

Die gemäß § 32d Abs. 3 und 4 EStG "veranlagte" und dem

gesonderten Tarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 32d

Abs. 1 EStG unterliegende Einkommensteuer ist nicht (Bestand-)Teil

der tariflichen Einkommensteuer. Vielmehr ist diese um die

Einkommensteuer auf Kapitalerträge gemäß § 32d EStG zu erhöhen

(§ 32d Abs. 3 Satz 2 EStG). Dem entspricht die Ermittlung der

festzusetzenden Einkommensteuer in § 2 Abs. 6 EStG. Danach ist die

tarifliche Einkommensteuer u.a. um Steuerermäßigungen zu

vermindern und um die Steuer nach § 32d Abs. 3 und 4 EStG zu

vermehren.
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Das führt zu dem Ergebnis, dass die auf die Einkünfte aus

Kapitalvermögen entfallende, gesondert zu ermittelnde Steuer nicht

der tariflichen Einkommensteuer zugehört, sondern lediglich eine

Maßgröße für die Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer

ist.

BFH-Beschluss vom 28.4.2020, Az. VI R 54/17

Kindergeld: Erlass einer Rückforderung wegen

Mitverschuldens der Familienkasse

Die Nichtberücksichtigung des eigenen Verschuldens der

Familienkasse kann im Einzelfall zur Ermessensreduzierung auf Null

führen. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Kiel klar. Es hat außerdem

erkannt, dass die Familienkasse ein Mitverschulden an der Höhe des

Rückforderungsbetrages trifft, wenn sie die halbjährlichen

elektronischen Überprüfungsanstöße lediglich abheftet und keine

weitere Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen vornimmt und

sich später herausstellt, dass die Voraussetzungen für die Gewährung

von Kindergeld nicht vorgelegen haben.

Im Streitfall erhielt ein abzweigungsberechtigtes Kind Leistungen

nach dem Sozialgesetzbuch II vom Jobcenter mit der Folge, dass das

Kindergeld komplett angerechnet wurde. Das Kind war bei der

Bundesagentur für Arbeit – Jobcenter – ausbildungsplatzsuchend

gemeldet, hatte es aber unterlassen, sich zu bewerben. Da die

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auch bei fehlender

Kommunikation zwischen Jobcenter und Familienkasse die

Rückforderung von Kindergeld als rechtmäßig ansieht, kommen bei

nicht halbjähriger Überprüfung der Kindergeldvoraussetzungen bei

Nichterfüllen derselben sehr hohe Rückzahlungsbeträge zustande.

Das abzweigungsberechtigte Kind muss das Kindergeld zurückzahlen

und bekommt das Jobcentergeld nicht rückwirkend ausbezahlt.

Diese auch in den Familienkassen bekannte Problematik verpflichtet

sie nach Auffassung des FG Kiel, in besonderem Maße die

Prüfungsanstöße des internen Systems zu beachten. Die unterlassene

interne Überprüfung der Kindergeldvoraussetzungen lasse die

Verletzung der Mitwirkungspflichtdurch den Kindergeldberechtigten

derart zurücktreten, dass nur ein Erlass des dadurch – erhöhten –

Rückforderungsbetrages ermessensgerecht ist (Ermessensreduzierung

auf Null).

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Familienkasse hin hat der

BFH die Revision zugelassen (III R 45/19).

FG Kiel, Urteil vom 25.03.2019, 3 K 9/18, nicht rechtskräftig

Verbraucherrecht: Widerrufsklausel muss prägnant

sein

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass

Darlehensverträge klare und für Verbraucher verständliche Hinweise

auf den Beginn von Widerspruchsfristen enthalten müssen.

In dem konkreten Fall ging es um einen Verbraucher, der einen

grundpfandrechtlich gesicherten Kredit über 100.000 Euro

aufgenommen hatte. Weil Pflichtangaben in der Widerrufsbelehrung

fehlten, widerrief der Mann den Vertrag vier Jahre nach Abschluss.

Der Kreditgeber widersprach mit dem Argument, er habe im Vertrag

auf "weitere deutsche Rechtsvorschriften" verwiesen.

Das reichte aber nicht. Kreditverträge müssen klar und prägnant die

Bedingungen für die Widerrufsfrist darlegen. Eine

"Kaskadenverweisung" auf unterschiedliche Paragrafen im

nationalen Recht bietet diese Klarheit nicht.

EuGH, C-66/19 vom 26.03.2020
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Allgemeine

Informationen

Wird eine Wohnung selbst genutzt, so gibt es keinen

vollen Abzug

Kauft ein Ehepaar ein Baugrundstück, errichtet es darauf ein

Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen, wofür es bei einer Bank ein

Darlehen in Höhe von 160.000 Euro aufnimmt, ohne zu unterteilen,

welche Summe auf welche Wohnung entfällt, so dürfen später nicht

die gesamten Zinsen den (hier 2 verbliebenen) vermieteten

Wohnungen zugeordnet und steuerlich als Werbungskosten geltend

gemacht werden.

Haben die Eltern eine Wohnung noch während der Bauphase an die

Tochter verkauft, so dient das Gebäude nicht ausschließlich dem

Erzielen von Vermietungseinkünften, sondern auch der Selbstnutzung.

BFH, IX R 1/18 vom 04.02.2020

Verlängerung des Erbbaurechts: Kapitalisierter

Erbbauzins als grunderwerbsteuerrechtliche

Bemessungsgrundlage

Wird ein Erbbaurecht gegen Vereinbarung eines Erbbauzinses

verlängert, ist grunderwerbsteuerrechtliche Bemessungsgrundlage der

kapitalisierte Erbbauzins für die Verlängerungszeit. Dies stellt der

Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Der Kläger ist Inhaber eines 1960 bestellten Erbbaurechts, das

zunächst am 30.09.2040 auslief. Durch Vertrag mit der

Grundstückseigentümerin vom 11.10.2016 wurde das Erbbaurecht bis

zum 30.09.2096 verlängert. Gleichzeitig wurde mit Wirkung vom

01.10.2016 ein Erbbauzins von 3.992 Euro p.a. nebst

Wertsicherungsklausel vereinbart. Streitig war, wie dieser Vorgang

grunderwerbsteuerlich zu behandeln ist.

Ist ein Erbbaurecht im Sinne des § 1 Absatz 1 des

Erbbaurechtsgesetzes (ErbbauRG), dem eine Erbbauzinsverpflichtung

im Sinne des § 9 Absatz 1 ErbbauRG gegenübersteht, Gegenstand

eines grunderwerbsteuerpflichtigen Erwerbsvorgangs, so sei

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer die auf die

vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechts kapitalisierte

Erbbauzinsverpflichtung, führt der BFH hierzu aus. Entsprechendes

gelte, wenn Gegenstand des Erwerbsvorgangs das verlängerte

Erbbaurecht ist. In diesem Fall sei der auf die Laufzeit der

Verlängerung des Erbbaurechts kapitalisierte Erbbauzins als Wert der

Gegenleistung der Bemessung der Grunderwerbsteuer zugrunde zu

legen.

Laut BFH baut diese Berechnungsweise folgerichtig auf der

Grunderwerbsteuerpflicht selbst auf. Die Verlängerung des

Erbbaurechts stehe ebenso wie die Übertragung eines bestehenden

Erbbaurechts und die Bildung (Bestellung) eines Erbbaurechts der

Übereignung gleich.

Wegen des Zeitbezugs des Erbbaurechts sei die seitens des Klägers

thematisierte Frage des bürgerlich-rechtlichen Rechtsträgerwechsels

nicht mehr erheblich, so der BFH. Für diejenige Zeit, auf die sich die

Verlängerung des Erbbaurechts bezieht, finde auch

bürgerlich-rechtlich die Abspaltung des Erbbaurechts vom Eigentum

nicht anders statt, als dies bei einer Neubestellung des Erbbaurechts

der Fall gewesen wäre. Denn ohne Verlängerung ende das

Erbbaurecht ohne Zutun der Parteien. Es treffe deshalb nicht zu, dass

die Situation von vornherein auf Kontinuität angelegt wäre. Dies

gelte nur bis zum Auslaufdatum der jeweiligen

Erbbaurechtsbestellung, gerade nicht darüber hinaus.

Bürgerlich-rechtlich und demzufolge auch steuerrechtlich stelle es

einen erheblichen Unterschied dar, ob die Gesamtlaufzeit durch eine

einmalige langfristige Erbbaurechtsbestellung oder durch

Verlängerung(en) entsteht. Im ersten Fall seien die Vertragsparteien

von vornherein für die Gesamtlaufzeit gebunden. Im zweiten Fall

hätten sie zu jedem Auslaufdatum die Wahl, ob und zu welchen

Bedingungen sie das Erbbaurecht verlängern. Es stünde dazu im

Widerspruch, wenn Verlängerungen über den Zeitraum von 101

Jahren hinaus, von dem an der Vervielfältiger nach Anlage 9a zum

BewG bei 18,600 verharrt, stets zu einer Bemessungsgrundlage von

null Euro führten.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 23.04.2020, II B 80/19
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Corona-Krise: Flugreise bedarf Zustimmung des

anderen Elternteils

Der 2. Senat für Familiensachen des Oberlandesgerichts

Braunschweig entschieden, dass die Flugreise eines getrenntlebenden

Elternteils mit den gemeinsamen Kindern in der Zeit der

Corona-Pandemie keine Angelegenheit des täglichen Lebens mehr ist

und daher der Zustimmung des anderen mitsorgeberechtigten

Elternteils bedarf.

Die Mutter hatte in den Sommerferien eine Flugreise nach Mallorca

mit den beiden gemeinsamen Kindern gebucht. Der Vater war damit

nicht einverstanden.

Über Auslandsreisen, auch mit dem Flugzeug, kann grundsätzlich der

jeweils betreuende Elternteil allein entscheiden, wenn die Reise nicht

mit Nachteilen bzw. Gefahren für das Kind verbunden ist. Daher

boten bislang Flugreisen in das europäische Ausland wenig Anlass für

Streitigkeiten.

Anders ist dies, so nun der 2. Familiensenat, in den Zeiten der

Corona-Pandemie: Auch wenn keine Reisewarnung für das Urlaubsziel

bestehe, führe die Ausbreitung von COVID-19 weiterhin zu

Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr und

Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens. Hinzu komme, dass nach

wie vor die Lockerungen der Beschränkungen nur auf Probe erfolgt

seien und keine Planungsverlässlichkeit bezüglich eines gebuchten

Rückfluges gewährleistet sei. Wenn es erneut zu staatlich

notwendigen Reaktionen auf Ausbrüche des Virus komme, bestehe

die Gefahr längerer Quarantänen oder eines Festsitzens im Ausland.

Das könne zu einer erheblichen Belastung für das seelische

Wohlbefinden eines Kindes führen. Überdies gebe es weiterhin

Unsicherheiten über die Infektionswege des Coronavirus, weshalb

auch nicht geklärt sei, welche konkrete, gegebenenfalls erhöhte

Ansteckungsgefahr im Zusammenhang mit Flugreisen beständen.

Eine Flugreise ins Ausland müsse daher durch beide sorgeberechtigten

Elternteile gemeinsam entschieden werden.

Können sich die Eltern nicht einigen, kann das Familiengericht auf

Antrag einem Elternteil die Entscheidungsbefugnis darüber

übertragen. Dabei muss sich das Familiengericht an dem Kindeswohl

im konkreten Einzelfall orientieren und die Entscheidungsbefugnis auf

den Elternteil übertragen, dessen Lösungsvorschlag dem Wohl des

Kindes besser gerecht wird.

Da in dem vom Familiensenat entschiedenen Fall der Reise bereits

andere Gründe entgegenstanden, hat der Senat keine Aussage dazu

getroffen, ob die Entscheidungsbefugnis über die geplante Reise im

Hinblick auf die Corona-Pandemie dem reisewilligen oder

-unwilligen Elternteil zu übertragen war.

OLG Braunschweig, Pressemitteilung vom 03.08.2020 zum Urteil 2

UF 88/20 vom 30.07.2020

Betreuung an jedem zweiten Wochenende

rechtfertigt Widerspruch gegen Übertragung des

BEA-Freibetrags

Ein Vater, der seinen bei seiner geschiedenen Ehefrau lebenden

minderjährigen Sohn entsprechend dem vereinbarten Umgangsrecht

nahezu an jedem zweiten Wochenende abholt und betreut, leistet

einen nicht unwesentlichen zeitlichen Betreuungsanteil im Sinne des

§ 32 Absatz 6 Satz 9 Alt. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) und kann

damit der Übertragung des ihm zustehenden Freibetrags für den

Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrags)

auf die Kindesmutter wirksam widersprechen. Dies hat das

Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschieden. Es hat sich dabei

insbesondere mit der Frage der Bestimmung der

Wesentlichkeitsgrenze in zeitlicher Hinsicht auseinandergesetzt.

Im Streitfall hatte der Kläger (Kindesvater) mit seiner geschiedenen

Ehefrau, der Mutter des Kindes, vor dem Familiengericht ein

Umgangsrecht dergestalt vereinbart, dass er seinen Sohn in einem

wöchentlichen Rhythmus jedes zweite Wochenende samstags um

10.00 Uhr abholt und sonntags um 16.00 Uhr zurückbringt. Die

einfache Entfernung zwischen den Wohnorten betrug 163 Kilometer.

Vergeblich begehrte der Kläger beim beklagten Finanzamt die

Berücksichtigung des BEA-Freibetrags im Hinblick auf die von ihm

erbrachten Betreuungsleistungen. Das Finanzamt war der Meinung,

der vom Kläger geltend gemachte Betreuungsumfang (2016: 45

Tage; 2017: 55 Tage) sei nicht ausreichend.

Erst die Klage beim Niedersächsischen FG hatte Erfolg. Das FG folgte

dabei den Grundsätzen der neuen Rechtsprechung des

Bundesfinanzhofes (BFH) zur Auslegung des Tatbestandsmerkmals

der "nicht unwesentlichen" Betreuung in § 32 Absatz Satz 9 Alt. 2

EStG.
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Danach bestünden grundsätzlich aus Vereinfachungsgründen keine

Bedenken, bei einem zeitlichen Betreuungsanteil von jährlich

durchschnittlich zehn Prozent von einem ausreichenden

Betreuungsumfang auszugehen (BFH, Urteil vom 08.11.2017, III R

2/16).

Im Streitfall war zwischen den Beteiligten streitig, wie die

Zehn-Prozent-Grenze in zeitlicher Hinsicht zu bestimmen ist und ob

in diesem Zusammenhang auch Tage voll mitzählen, an denen das

Kind nur einen Teil des Tages betreut wird.

Das FG hat diese Frage zugunsten des Klägers bejaht. Einzelne

Betreuungstage zählen danach zur Bestimmung eines wesentlichen

Betreuungsumfangs auch dann mit, wenn die Betreuungszeit nicht

volle 24 Stunden umfasst. Dies gelte jedenfalls für den Fall, dass – wie

im Streitfall – die Betreuungszeit deutlich mehr als zwölf Stunden

beträgt und damit über reine Besuchszwecke deutlich hinausgehe.

Alles andere würde zur Überzeugung des FG gegebenenfalls auf eine

stundengenaue Protokollierung hinauslaufen und damit dem vom

BFH mit der festgelegten Wesentlichkeitsgrenze von zehn Prozent

verfolgten Vereinfachungszweck zuwiderlaufen.

Schließlich weist das FG darauf hin, dass im Streitfall selbst bei

stundengenauer Abrechnung mit der Folge des Unterschreitens der

Wesentlichkeitsschwelle im Streitfall gleichwohl von einem

wesentlichen Betreuungsumfang auszugehen sei. Angesichts der

großen Entfernung zwischen den Wohnorten des Klägers und der

Beigeladenen, die einen höheren Betreuungsanteil wegen der

Arbeitsverpflichtung unter der Woche erschwere und die

Betreuungszeiten in der Regel auf die Wochenenden, Feiertagen und

Urlaubszeiten beschränke, erscheine der Betreuungsanteil auch in

diesem Fall als nicht unwesentlich.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 09.02.2020, 9 K 20/19

Sozialhilfe: Besonderer Vermögensschutz bei Opfern

von Gewalttaten

Vermögen, das aus Zahlungen einer Grundrente an ein Opfer einer

Gewalttat angespart worden ist, muss nicht unbedingt aufgebraucht

werden, bevor ein Anspruch auf Sozialhilfe besteht. Dies geht aus

einer Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG) hervor.

Die Klägerin wurde als Zehnjährige Opfer einer Gewalttat ihres

Vaters. Im Jahr 2004 stellte das Versorgungsamt als

Schädigungsfolge eine psychoreaktive Störung bei einer Minderung

der Erwerbsfähigkeit von 50 fest, bewilligte eine monatliche

Grundrente in Höhe von 218 Euro sowie eine Nachzahlung in Höhe

von 13.728 Euro. Im Januar 2012 zog die Klägerin in eine eigene

Wohnung, wo sie seitdem ambulant betreut wird. Ihren

Sozialhilfeantrag lehnte der Sozialhilfeträger ab, weil zunächst das

Vermögen von mehr als 19.000 Euro (Nachzahlungsbetrag sowie

angesparte Teile der Grundrente) bis auf den für jeden

Leistungsbezieher geltenden Freibetrag von 2.600 Euro

aufzubrauchen sei. Klage und Berufung sind ohne Erfolg geblieben.

Das BSG hat entschieden, dass angespartes Vermögen aus den

Zahlungen einer Grundrente an ein Opfer einer Gewalttat unter dem

Gesichtspunkt einer besonderen Härte geschützt sein kann. Damit

setzt es sowohl seine bisherige Rechtsprechung als auch die des

Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichtshofs im

Grundsatz fort. Obwohl die Grundrente sozialhilferechtlich nicht als

Einkommen zu berücksichtigen ist, gehörten Ansparungen aus diesen

Leistungen seit einer Gesetzesänderung zum 01.07.2011 ausdrücklich

zu dem für den laufenden Lebensunterhalt einzusetzenden

Vermögen. Aus der besonderen Stellung der Betroffenen und der

Verantwortlichkeit des Staates gegenüber den Berechtigten könnten

sich im Einzelfall aber auch weiterhin Härtefallgesichtspunkte

ergeben, die eine (teilweise) Freistellung des angesparten

Vermögens rechtfertigen.

Ob ein solcher Sachverhalt vorliegt, konnte das BSG nicht

abschließend entscheiden. Da das Vermögen der Klägerin als

Jugendliche zugeflossen ist und mit den laufenden Zahlungen

auszugleichende schädigungsbedingte Mehraufwendungen damals

offenbar nicht angefallen sind, müsse das LSG nach

Zurückverweisung der Sache insbesondere prüfen, ob es zu einer

späteren "angemessenen Lebensführung" im Erwachsenenalter

angespart worden ist oder dem Ausgleich schädigungsbedingter

Mehraufwendungen dienen sollte, die im Kindes- und Jugendalter

noch nicht relevant sein konnten.

In jedem Fall geschützt sei ein Vermögen aus einer Nachzahlung

wegen dieser Gewalttat nicht nur in Höhe des allgemeinen

Freibetrags nach dem Sozialgesetzbuch XII (seit dem 01.04.2017 in

Höhe von 5.000 Euro, zuvor 2.600 Euro), sondern in Höhe des

Betrags, der dem erheblich höheren Vermögensschonbetrag nach

dem Bundesversorgungsgesetz entspricht, betont das BSG (im Fall

der Klägerin rund 7.500 Euro).

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 30.04.2020, B 8 SO 12/18 R
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Prozesskosten wegen Baumängeln an Eigenheim sind

keine außergewöhnlichen Belastungen

Kosten, die durch Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der

Errichtung eines Eigenheims entstanden sind, sind nicht als

außergewöhnliche Belastungen steuerlich abzugsfähig. Dies stellt das

Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz klar.

Im Oktober 2015 beauftragten die Kläger ein

Massivbau-Unternehmen mit der Errichtung eines

Zweifamilienhauses mit Unterkellerung auf einem in ihrem Eigentum

stehenden Grundstück. Wegen gravierender Planungs- und

Ausführungsfehler gingen die Eheleute gegen das Bauunternehmen

gerichtlich vor, unter anderem im Wege eines

Beweissicherungsverfahrens. Allein im Jahr 2017 zahlten sie dafür

Gerichts- und Rechtsanwaltskosten in Höhe von insgesamt rund

13.700 Euro. Im Jahr 2018 wurde über das Vermögen des

Bauunternehmens das Insolvenzverfahren eröffnet. Mit ihrer

Einkommensteuererklärung für 2017 machten die Kläger die ihnen

entstandenen Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen (§ 33

Einkommensteuergesetz) geltend und wiesen auf ihre extrem

angespannte finanzielle Situation hin.

Das beklagte Finanzamt und auch das FG lehnten die beantragte

Steuerermäßigung ab. Die Ansprüche, die die Kläger mit den

Gerichtsverfahren verfolgt hätten, hätten zwar ihr zukünftiges

Eigenheim betroffen und seien für sie von erheblicher wirtschaftlicher

Bedeutung gewesen, so das FG. Jedoch habe für sie zu keiner Zeit die

Gefahr bestanden, die Existenzgrundlage zu verlieren oder die

lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen zu können.

Die Kläger seien beide erwerbstätig gewesen und hätten eine ihrem

Wohnbedürfnis entsprechende Mietwohnung bewohnt. Das

Baugrundstück sei nicht lebensnotwendig gewesen und hätte notfalls

verkauft werden können.

Die Aufwendungen seien auch nicht außergewöhnlich. Der Erwerb

eines Einfamilienhauses berühre typischerweise das Existenzminimum

nicht und erscheine deshalb steuerlich als Vorgang der normalen

Lebensführung. Auch Baumängel seien nicht unüblich, sodass

entsprechende Prozesskosten wegen solcher Mängel ebenfalls

grundsätzlich nicht als außergewöhnliche Belastungen geltend

gemacht werden könnten. Auch nach Auffassung des

Bundesfinanzhofs stellten Prozesskosten wegen Baumängeln am

selbst genutzten Einfamilienhaus keine außergewöhnlichen

Belastungen dar.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 07.05.2020, 3 K 2036/19,

rechtskräftig

Nachbarrecht: Waschmittel-Duft im Garten muss

ertragen werden

Auch wenn ein Senioren-Ehepaar behauptet, die synthetischen

Duftstoffe nicht ertragen zu können, die aus dem Keller eines

Nachbarn in den Garten der Senioren "kriechen", wenn der Nachbar

Kleidung wäscht und trocknet, so kann sie nicht durchsetzen, dass

der Nachbar die Abluft "umleitet".

Das gilt jedenfalls dann, wenn ein Gutachter samt Probanden vor

Ort eine "Probemaschine" waschen lässt und zu der Erkenntnis

kommt, dass die für ein Wohngebiet geltenden

Geruchsimmissionswerte nicht überschritten werden.

AmG Wolfratshausen, 1 C 432/14

Private Haftpflichtversicherung: Einen "Billig-Akku"

nicht unbeaufsichtigt laden

Hat sich ein Mann einen Spielzeughelikopter bei einer

Recycling-Börse für nur acht Euro gekauft (ohne

Bedienungsanleitung und Verpackung), so darf er das Elektrogerät

nicht unbeaufsichtigt zum Aufladen der Akkus in einem "brennbaren

Umfeld" seines gemieteten Hauses lassen.

Explodiert der Akku und kommt es zu einem Hausbrand, so kommt

für den Schaden zwar die Feuerversicherung aus der

Wohngebäudeversicherung auf (hier ging es um knapp 15.000 Euro).

Diese darf allerdings Regress gegen die private

Haftpflichtversicherung des Mieters nehmen, wenn sich herausstellt,

dass der fahrlässig gehandelt hatte. Er hätte den Akku nicht (hier

unter anderem in der Nähe einer Holzsauna) unbeaufsichtigt liegen

lassen dürfen, ohne über den Zustand des Geräts informiert gewesen

zu sein.

LG Coburg, 23 O 464/17
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